
— oder nach seinem Abs. 3 Buchst. b diese Tätigkeit als 
„Wach- und Schließdienst sowie die Dienstbereit
schaft, die durch die Notwendigkeit gekennzeichnet 
sind, den Schutz von Sachen und Personen zu ge
währleisten“, anzusehen? 

b) Sind im letztgenannten Fall die in Art. 17 Abs. 2 fest
gelegten Voraussetzungen, dass die betroffenen Arbeit
nehmer „gleichwertige Ausgleichsruhezeiten“ und „ange
messenen Schutz“ erhalten, so zu verstehen, dass sie 
durch eine Regelung, die die Tätigkeit der Inhaber der 
fraglichen Verträge in Ferien- und Freizeitzentren auf 
achtzig Arbeitstage pro Jahr begrenzt, erfüllt werden 
können? 

( 1 ) Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit
gestaltung (ABl. L 299, S. 9). 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
Halle (Deutschland) eingereicht am 30. Oktober 2009 — 

Günter Fuß gegen Stadt Halle (Saale) 

(Rechtssache C-429/09) 

(2010/C 24/41) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Halle 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Günter Fuß 

Beklagte: Stadt Halle (Saale) 

Vorlagefragen 

1. Ergeben sich aus der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung — RL 2003/88/EG ( 1 ) — 
Sekundäransprüche, wenn der Arbeitgeber (Dienstherr) eine 
Arbeitszeit festgesetzt hat, die die Grenze des Art. 6 lit. b) 
RL 2003/88/EG überschreitet? 

2. Für den Fall, dass Frage 1. zu bejahen ist, ergibt sich der 
Anspruch allein aus dem Verstoß gegen die RL 2003/88/EG 
oder statuiert das Gemeinschaftsrecht weitergehende Anfor
derungen für den Anspruch wie zum Beispiel einen Antrag 
auf Arbeitszeitverkürzung gegenüber dem Dienstherrn oder 
ein Verschulden bei der Festsetzung der Arbeitszeit? 

3. Sollte ein Sekundäranspruch gegeben sein, so stellt sich die 
Frage, ob er auf Freizeitausgleich oder eine finanzielle Ent
schädigung gerichtet ist und welche Vorgaben das Gemein
schaftsrecht für die Berechnung der Anspruchshöhe enthält? 

4. Sind die Bezugszeiträume des Art. 16 lit. b) und/oder 
Art. 19 Unterabsatz 2 RL 2003/88/EG in einem Fall wie 
dem vorliegenden unmittelbar anwendbar, in dem das na
tionale Recht lediglich eine Arbeitszeit festsetzt, die die 
Höchstarbeitszeit des Art. 6 lit. b) RL 2003/88/EG über
schreitet, ohne einen Ausgleich vorzusehen? Sollte eine un
mittelbare Anwendung zu bejahen sein, so stellt sich die 
Frage, ob und gegebenenfalls wie der Ausgleich vorzuneh
men ist, wenn der Dienstherr bis zum Ablauf des Bezugs
zeitraums den Ausgleich nicht vornimmt? 

5. Wie sind die Fragen 1. bis 4. während der Geltung der 
Richtlinie 93/104/EG ( 2 ) des Rates vom 23. November 
1993 zu beantworten? 

( 1 ) Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit
gestaltung (ABl. L 299, S. 9) 

( 2 ) Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über be
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 307, S. 18) 

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der 
Nederlanden, eingereicht am 2. November 2009 — Euro 

Tyre Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën 

(Rechtssache C-430/09) 

(2010/C 24/42) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführerinnen: Euro Tyre Holding B.V. 

Kassationsbeschwerdegegner: Staatssecretaris van Financiën 

Vorlagefrage 

Wie ist im Licht von Art. 28c Teil A Eingangssatz und Buchst. a 
der Sechsten Richtlinie ( 1 ) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 
Buchst. a und b, Art. 28a Abs. 1 Buchst. a Unterabs. 1 und 
Art. 28b Teil A Buchst. a Abs. 1 der Sechsten Richtlinie in dem 
Fall, dass in Bezug auf dieselbe Ware zwischen als solchen 
handelnden Steuerpflichtigen aufeinander folgend zwei Lieferun
gen durchgeführt werden, bei denen es sich um eine einzige 
innergemeinschaftliche Versendung oder eine einzige inner
gemeinschaftliche Beförderung handelt, festzustellen, welcher
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Lieferung die innergemeinschaftliche Beförderung zuzurechnen 
ist, wenn die Beförderung der Waren von der Person, die so
wohl die Eigenschaft des Käufers bei der ersten Lieferung als 
auch die des Verkäufers bei der zweiten Lieferung hat, oder für 
deren Rechnung durchgeführt wird? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te 
Brussel (Belgien) eingereicht am 2. November 2009 — 
N.V. Airfield, B.V. Canal Digitaal/C.V.B.A. Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

(Sabam) 

(Rechtssache C-431/09) 

(2010/C 24/43) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hof van beroep te Brussel 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführerinnen: N.V. Airfield, B.V. Canal Digitaal 

Rechtsmittelgegner: C.V.B.A. Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers (Sabam) 

Vorlagefragen 

1. Läuft es der Richtlinie 93/83 ( 1 ) zuwider, dass dem Anbieter 
von digitalem Satellitenfernsehen vorgeschrieben wird, die 
Zustimmung der Rechtsinhaber im Fall einer Handlung ein
zuholen, mit der ein Sendeunternehmen seine programm
tragenden Signale entweder über eine feste Verbindung oder 
über ein kodiertes Satellitensignal an einen von ihm unab
hängigen Anbieter von digitalem Satellitenfernsehen liefert, 
der diese Signale durch eine mit ihm verbundene Gesell
schaft kodieren und auf einen Satelliten überspielen lässt, 
woraufhin diese Signale mit Zustimmung des Sendeunter
nehmens als Teil eines Pakets von Fernsehsendern und daher 
gebündelt an die Abonnenten des Satellitenfernsehanbieters 
ausgestrahlt werden, die die Programme gleichzeitig und 
unverändert mittels einer vom Satellitenfernsehanbieter zur 
Verfügung gestellten Dekodierkarte oder Smartcard betrach
ten können? 

2. Läuft es der Richtlinie 93/83 zuwider, dass dem Anbieter 
von digitalem Satellitenfernsehen vorgeschrieben wird, die 
Zustimmung der Rechtsinhaber im Fall einer Handlung ein

zuholen, mit der ein Sendeunternehmen seine programm
tragenden Signale gemäß den Weisungen eines von ihm 
unabhängigen Anbieters von digitalem Satellitenfernsehen 
an einen Satelliten liefert, woraufhin diese Signale mit Zu
stimmung des Sendeunternehmens als Teil eines Pakets von 
Fernsehsendern und daher gebündelt an die Abonnenten des 
Satellitenfernsehanbieters ausgestrahlt werden, die die Pro
gramme gleichzeitig und unverändert mittels einer vom Sa
tellitenfernsehanbieter zur Verfügung gestellten Dekodier
karte oder Smartcard betrachten können? 

( 1 ) Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Ko
ordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vor
schriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung 
(ABl. L 248, S. 15). 

Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te 
Brussel (Belgien), eingereicht am 2. November 2009 — 

N.V. Airfield/B.V.B.A. Agicoa Belgium 

(Rechtssache C-432/09) 

(2010/C 24/44) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hof van beroep te Brussel 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführerin: N.V. Airfield 

Rechtsmittelgegnerin: B.V.B.A. Agicoa Belgium 

Vorlagefragen 

1. Läuft es der Richtlinie 93/83 ( 1 ) zuwider, dass dem Anbieter 
von digitalem Satellitenfernsehen vorgeschrieben wird, die 
Zustimmung der Rechtsinhaber im Fall einer Handlung ein
zuholen, mit der ein Sendeunternehmen seine programm
tragenden Signale entweder über eine feste Verbindung oder 
über ein kodiertes Satellitensignal an einen von ihm unab
hängigen Anbieter von digitalem Satellitenfernsehen liefert, 
der diese Signale durch eine mit ihm verbundene Gesell
schaft kodieren und auf einen Satelliten überspielen lässt, 
woraufhin diese Signale mit Zustimmung des Sendeunter
nehmens als Teil eines Pakets von Fernsehsendern und daher 
gebündelt an die Abonnenten des Satellitenfernsehanbieters 
ausgestrahlt werden, die die Programme gleichzeitig und 
unverändert mittels einer vom Satellitenfernsehanbieter zur 
Verfügung gestellten Dekodierkarte oder Smartcard betrach
ten können?
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